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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie dem Stingl - Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. Sollten Sie dieses Service nicht mehr in 

Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine Information dar. Stingl - Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die 

aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl - Top Audit übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletters. 
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 Wien, Februar 2024 
 

 

 

Kinderbetreuung-Kostenersatz© 

 

Ab dem Jahr 2024 kann der Arbeitgeber für nachgewiesene Kosten der Kinderbetreuung bis zu                      

€ 2.000,-- ganz oder teilweise steuerfrei ersetzen. 

 

Der Arbeitnehmer muss eine Rechnung der Kinderbetreuungseinrichtigung vorlegen, die dem 

Lohnkonto anzufügen ist. 
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